
Asbest bei handwerksnahen 
Tätigkeiten im Baubestand-
Eckpunkte der zukünftigen 
Regelungen 

VBG Forum Gefahrstoffe



Bauen im Bestand



Bauvolumen in Deutschland

Bauen im Bestand

70 Prozent

des Bauvolumens 

im Hochbau 



Asbesthaltige Baumaterialien 

können sich in Gebäuden 

mit Baubeginn vor dem 

31.10.1993 befinden.

Asbest beim Bauen im Bestand



► Mitwirkungs- und Informationspflichten 

für den „Veranlasser“ von Tätigkeiten

► Ausnahmen im Rahmen von 

Abbruch, Sanierung und Instandhaltung 

► risikobezogene Regelungen zu 

Schutzmaßnahmen, Zulassung und Anzeige 

► Regelungen zu Fach- und Sachkunde: 

aufgaben- und risikobezogene Anforderungen 

an die Qualifikation 

Eckpunkte der künftigen Asbestregelungen 



► Normadressat der Mitwirkungs- und Informationspflichten:

Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen 

► Der Veranlasser hat vor Aufnahme der Tätigkeiten zu erkunden, 

ob entsprechend der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts 

Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vorhanden oder zu vermuten 

sind, die durch die Tätigkeiten freigesetzt und zu einer Gefährdung 

führen können. 

► Die Erkundungsergebnisse sind vor Beginn der Arbeiten an das 

beauftragte Unternehmen weiterzugeben.

§ 5a Mitwirkungs- und Informationspflichten



► Das Vorhandensein von Asbest wird dann vermutet, wenn der 

Baubeginn des Objekts vor dem 31. Oktober 1993 liegt. 

► Die Asbestverdacht kann durch eine historische oder technische 

Erkundung widerlegt werden.

§ 5a Mitwirkungs- und Informationspflichten



Mitwirkung des Veranlassers

„Leitlinie für die Asbesterkundung zur  

Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren  

Gebäuden“

• anlassbezogene, schrittweise Erkundung



Erkundung - Ermittlung

• anlassbezogene Erkundung von Asbest durch den 

Veranlasser (Bauherr/ Auftraggeber) vor der Auftragsvergabe, 

um Asbest im Angebot und bei der Arbeitsvorbereitung 

berücksichtigen zu können

• Grundlage für die Ermittlung und Gefährdungsbeurteilung 

durch den Auftragnehmer



► Mitwirkungs- und Informationspflichten 

für den „Veranlasser“ von Tätigkeiten

► Ausnahmen im Rahmen von 

Abbruch, Sanierung und Instandhaltung 

► risikobezogene Regelungen zu 

Schutzmaßnahmen, Zulassung und Anzeige 

► Regelungen zu Fach- und Sachkunde: 

aufgaben- und risikobezogene Anforderungen 

an die Qualifikation 

Eckpunkte der künftigen Asbestregelungen 



Abbrucharbeiten

► vollständiges Entfernen asbesthaltiger Bauteile oder Materialien 

aus baulichen oder technischen Anlagen, einschließlich Geräten, 

Maschinen, Fahrzeugen … – auch auf Teilflächen oder in 

Teilbereichen möglich

► sind mehrere asbesthaltige Materialien im Verbund betroffen, so 

sind alle asbesthaltigen Materialien zu entfernen, z.B. Rückbau 

von Floorflexplatten und asbesthaltigem Kleber, Entfernen von 

Fliesen und asbesthaltigem Fliesenkleber 

§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen -

Ausnahmen



Asbesthaltiger Bodenbelag 

und Kleber

Ausbau Flexplatten und Kleber 

zulässig

Ausbau der Platten und 

Versiegelung des Klebers  =  kein 

vollständiges Entfernen aller 

asbesthaltiger Materialien

nicht zulässig

R

Zulässige Tätigkeiten - Abbruch



§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen -

Ausnahmen

Sanierungsarbeiten

► Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen der Nutzer  

durch asbesthaltige Stäube mittels räumlicher Trennung des 

asbesthaltigen Materials

► Sofortmaßnahmen zur vorläufigen Sicherung beschädigter 

asbesthaltiger Teile



Instandhaltungsarbeiten

► Wartung und Inspektion asbesthaltiger Teile von baulichen oder 

technischen Anlagen … 

► Tätigkeiten zur funktionalen Instandsetzung baulicher Anlagen

im Rahmen der laufenden Nutzung eines Gebäudes –

auch Anpassung an den Stand der Bautechnik

Keine Instandsetzung asbesthaltiger Materialien !!!

§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen -

Ausnahmen



Aber …

bei Sanierung und Instandhaltung kein Einsatz 

von Arbeitsverfahren, die zu einem Abtrag der 

Oberfläche von Asbestprodukten führen, z.B. 

Abschleifen, Bohren, Fräsen.

… außer es handelt sich um anerkannte 

emissionsarme Verfahren

Asbest beim Bauen im Bestand



Handwerkliche Tätigkeiten wie

• Bohrungen setzen

• Tapete entfernen und Glätten der Oberfläche

• Stemmarbeiten zum Ausbau von Fenstern oder Türen  

• Verlegen von Leitungen / Setzen von Unterputzdosen

• … 

„problematisch“.

Herausforderung beim Bauen im Bestand

…Asbest in Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern



ASI-Arbeiten im Sinne der 

Gefahrstoffverordnung?

- Abbruch

- Sanierung

- „funktionale“ 

Instandhaltung R

Handwerkliche Tätigkeiten im Baubestand –

Verlegen neuer Elektroleitungen und Setzen von 

Steckdosen 



BT 30 Bohrverfahren mit Direkt-

absaugung (max. 12 mm)

BT 31 Stanzverfahren -

Vorbereitung von Bohrlöchern 

(max. 12 mm)

BT 32 Stemmverfahren -

Fläche 20 x 20 cm, Vorbereitung 

von Bohrungen bis 130 mm 

Durchmesser

Für das Fräsen von Schlitzen stehen derzeit keine 

emissionsarmen Verfahren nach DGUV-Information 201-012 zur 

Verfügung! 

Emissionsarme Verfahren



► keine Tätigkeiten im Bereich des hohen Risikos 

► Ende der Nutzungsdauer des asbesthaltigen Materials ist 

nicht erreicht - asbesthaltiges Material erfüllt noch seine 

ursprüngliche Funktion

► Vorhandensein asbesthaltiger Materialien wird nicht so 

kaschiert, dass ein späteres Erkennen verhindert oder 

erheblich erschwert wird 

► späteres vollständiges Entfernen des asbesthaltigen 

Erzeugnisses wird nicht erheblich erschwert

Voraussetzung für Instandhaltungsarbeiten

Referentenentwurf 2022



► Tätigkeiten, die im Rahmen von ASI-Arbeiten als 

vorbereitende, begleitende oder abschließende 

Tätigkeiten erforderlich sind 

► Tätigkeiten zu Forschungs-, Entwicklungs-, Analyse-, 

Mess- und Prüfzwecken

§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen -

Ausnahmen



Basismaßnahmen
zur

Staubminderung

Stauberfassung

an der Maschine

Luftreiniger

Wirksame

Bau-Entstauber

Staubschutz-

wände

Konsequente Umsetzung der 
Staubschutzmaßnahmen

Exposition gegenüber 
Asbestfasern

DGUV Messprogramm Asbest



Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der 

Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten an asbesthaltigen PSF

Exposition-Risiko-Matrix

Tätigkeit Arbeits-

verfahren

Risiko-

zuordnung

Schutz-

maßnahmen

Qualifikation

TRGS 519 Anlage 9 – Exposition-Risiko-Matrix



• auf der Grundlage von Expositionsdaten 

• liegen keine ausreichenden Expositionsdaten vor:  

Risikoeinschätzung durch den AK TRGS 519 auf

Grundlage von Beurteilungskriterien, die vom AGS 

beschlossen wurden 

TRGS 519 Anlage 9 – Zuordnung zu den 

Risikobereichen



• Expositionsdaten vergleichbarer Arbeitsverfahren 

• Faserfreisetzungspotential (Asbestgehalt des Produktes, 

Matrix, in die Fasern eingebunden sind, Zustand des 

Produktes)

• bei punktueller Bearbeitung : Anzahl, Größe, Bearbeitungstiefe 

• bei Flächenbearbeitung: zu bearbeitende Fläche, 

Abtragungstiefe, Schichtstärke des asbesthaltigen Materials 

• Dauer und Häufigkeit der auszuführenden Tätigkeit pro 

Arbeitsschicht 

• Umgebungsfaktoren

Beurteilungskriterien für Risikoabschätzung



TRGS 519 Anlage 9 – Expositions-Risiko-Matrix

Tätigkeit Arbeits-

verfahren

Risiko-

zuordnung

Schutz-

maßnahmen

Quali-

fikation



TRGS 519 Anlage 9 – Exposition-Risiko-Matrix

Tätigkeit Arbeits-

verfahren

Risiko-

zuordnung

Schutz-

maßnahmen

Quali-

fikation

nur „BT“-Verfahren



Aktueller Arbeitsauftrag des AK TRGS 519

• Konkretisierung der Mitwirkungs- und Informationspflichten des 

Veranlassers – insbesondere bezüglich der „weitergehenden 

technischen Erkundung“

• Implementierung risikobezogener Schutzmaßnahmen für alle 

Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien

• Erweiterung der Exposition-Risiko-Matrix für alle Tätigkeiten an 

asbesthaltigen Materialien

Arbeit an der Neufassung der TRGS 519 auf Grundlage 

des Referentenentwurfs der GefStoffV



Wand-/ Deckendurchbrüche 

(Mauerwerk, Beton) mit 

asbesthaltigen PSF 

TRGS 519 Anlage 9 – Exposition-Risiko-Matrix



Tätigkeiten, bei denen die asbesthaltigen Materialien 

nicht „angerührt“ werden

Streichen oder Verputzen einer Wand, die in tieferen Schichten 

asbesthaltige Materialien aufweist

Fassade: Anbringen einer zusätzlichen Wärmedämmung 

auf vorhandener Dämmung, die mit asbesthaltigem 

Kleber / auf asbesthaltigen Putz angebracht ist 

Anbringen neuer Fliesen auf einem intakten Fliesenspiegel, 

der mit asbesthaltigen Fliesenkleber verklebt ist

Keine Tätigkeiten mit Asbest

R



► Mitwirkungs- und Informationspflichten 

für den „Veranlasser“ von Tätigkeiten

► Ausnahmen im Rahmen von 

Abbruch, Sanierung und Instandhaltung 

► risikobezogene Regelungen zu 

Schutzmaßnahmen, Zulassung und Anzeige 

► Regelungen zu Fach- und Sachkunde: 

aufgaben- und risikobezogene Anforderungen 

an die Qualifikation 

Eckpunkte der künftigen Asbestregelungen 



§11a Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest

Aufgaben des Arbeitgebers im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung

► prüfen der vom Veranlasser zur Verfügung gestellten 

Erkundungsergebnisse auf Plausibilität

► feststellen, ob die auszuführenden Arbeiten zulässig sind

► feststellen, ob die Tätigkeiten zu einer Asbestfreisetzung führen

► ermitteln, ob unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Schutzmaßnahmen Tätigkeiten im Bereich niedrigen, mittleren 

oder hohen Risikos ausgeübt werden

Aufgaben des Arbeitgebers



► Anwendung von Arbeitsverfahren, durch 

die die Freisetzung von Asbestfasern 

verhindert oder minimiert wird

► risikobezogenen Schutzmaßnahmen

Exposition

10.000 F/m³
Niedriges 

Risiko

Hohes Risiko

Mittleres Risiko

100.000 F/m³

Für Tätigkeiten mit einer Exposition unterhalb 

1.000 Fasern/m³ gelten keine asbestspezifischen Anforderungen.

Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest

Referentenentwurf 2022



Zulassung

► Firmen bedürfen einer Zulassung der zuständigen Behörde, wenn 

Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos durchgeführt werden sollen.

► Der Arbeitgeber hat Tätigkeiten mit Asbest spätestens eine Woche 

vor deren Beginn der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

► Art und Umfang der Anzeige sind abhängig vom Risikobereich 

der Tätigkeiten.

Anzeige

Zulassung und Anzeige



niedriges Risiko Bereich hohen RisikosBereich mittleren Risikos

Akzeptanzkonzentration 
10.000 F/m³

Toleranzkonzentration 
100.000 F/m³

Zulassung

unternehmensbezogene Anzeige

Ergänzende Anzeige: 
Ort und Zeit 

objektbezogene Anzeige 

Zulassung und Anzeige-Risikobezug



Im Rahmen der Anerkennung emissionsarmer 

Verfahren kann festgelegt werden, dass 

ergänzend zur unternehmensbezogenen Anzeige 

eine Anzeige vom Ort der Arbeitsstätte sowie 

von Beginn und Dauer der Tätigkeit erforderlich ist.



► Mitwirkungs- und Informationspflichten 

für den „Veranlasser“ von Tätigkeiten

► Ausnahmen im Rahmen von 

Abbruch, Sanierung und Instandhaltung 

► risikobezogene Regelungen zu 

Schutzmaßnahmen, Zulassung und Anzeige 

► Regelungen zu Fach- und Sachkunde: 

aufgaben- und risikobezogene Anforderungen 

an die Qualifikation 

Eckpunkte der künftigen Asbestregelungen 



Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten sicherzustellen, dass

► Gefährdungsbeurteilung, Festlegung der Schutzmaßnahmen 

und Unterweisung durch eine sachkundige Person erfolgt -

verantwortliche Person

► die Tätigkeiten von einer sachkundigen und weisungsbefugten 

Person beaufsichtigt werden - aufsichtführende Person

► die Tätigkeiten von Beschäftigten durchgeführt werden, 

die über die für die jeweilige Aufgabe erforderliche Fachkunde 

verfügen. 

Personelle Anforderungen und Qualifikation

Referentenentwurf 2022

aufgaben- und risikobezogenes Qualifikationskonzept



Risiko- und aufgabenbezogene Qualifikation



GrundkenntnisseAsbest

Anforderungen an die Qualifikation

Fachkunde =

Berufsausbildung / Berufserfahrung

+



Kooperation 

Qualifikation der Beschäftigten

Kooperation der UVT: Grundkenntnisse zu Asbest



Arbeitsauftrag des AK TRGS 519

• Beschreibung der Tätigkeiten an asbesthaltigen 

PSF beim „Bauen im Bestand“

• Zuordnung zu den Risikobereichen nach TRGS 910    →

„grün / gelb / rot“ auf der Basis von Expositionsmessungen

• Beschreibung von „Schutzmaßnahmenpaketen“  für die 

einzelnen Risikobereiche 

• Beschreibung der Anforderungen an die Qualifikation:

modulares, aufgaben- und risikobezogenes Konzept



Anlage 10 Qualifikationsmodul 1E - Qualifikation für 

aufsichtführende Personen bei Anwendung 

anerkannter emissionsarmer Verfahren

• Einführung der ersten Module eines modularen 

Qualifikationssystem zum Erwerb der Fach- und 

Sachkunde bei Tätigkeiten mit Asbest

Was ist neu in der TRGS 519?



emissionsarme 

Verfahren - AF:

Grundkennt-

nisse Asbest +

Modul Q1E

TRGS 519 Anlage 10 – Qualifikation



Qualifikationsmodul Q1E

• Voraussetzung für die Teilnahme: „Grundkenntnisse Asbest“

• Erwerb der Grundkenntnisse durch Berufsausbildung, 

Weiterbildungsmaßnahmen oder innerbetriebliche Schulung

• theoretische Kenntnisse auch durch E-Learning 

• Modul Q1E =  Praxismodul

• keine behördliche Anerkennung oder Prüfung 

• Durchführung der Lehrgänge „in Verantwortung von 

Körperschaften des öffentlichen Rechts“ 

Aktuelle Ergänzung der TRGS 519:

Kombinationsmodul Grundkenntnisse + Q1E



1993

Putze, Fliesenkleber und
Spachtelmassen …u.a.

Besondere 

Schutzmaßnahmen 

nach TRGS 519

Basismaßnahmen 

gegen 

mineralischen 

Staub

Asbest beim Bauen im Bestand

Putze, Fliesenkleber und 
Spachtelmassen … u.a.

Potenziell asbesthaltig 



Asbest beim Bauen im Bestand

… noch immer eine Herausforderung

• Tätigkeiten mit Asbest sind nach aktuellem Recht 

nur im Rahmen von ASI-Arbeiten zulässig. 

• Handwerkliche Tätigkeiten beim Bauen 

im Bestand „problematisch“. 

• Vorschriften seit 2016 in Überarbeitung –

Neufassung der GefStoffV voraussichtlich…



572.379 Gewerbsmäßige Unternehmen 

Unternehmen

2.714.580 Beschäftigte

Betroffene Unternehmen in der 

Bauwirtschaft



Branchenlösung

Asbest beim Bauen im Bestand

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjL3O7syevgAhWisaQKHXUODM8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.igbau.de/Gebaeudereinigung.html&psig=AOvVaw20A8uA_2ig4PnMErLxm01y&ust=1551895079172213


• Gemeinsame Sensibilisierung und 

Kommunikation

• Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten

• Lösungen für formal problematische 

Arbeiten

• Qualifikation aller Beteiligten

Branchenlösung

Asbest beim Bauen im Bestand



Branchenlösung

Asbest beim Bauen im Bestand

• Start: Broschüre - abrufbar unter 

www.bgbau.de/asbest

• beruht auf den Eckpunkten der 

Asbestregelungen der GefStoffV

• beschreibt das Vorgehen bei  Tätigkeiten 

an asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen, 

Fliesenklebern in der Übergangszeit

http://www.bgbau.de/asbest


… demnächst verfügbar

• Setzen von Bohrlöchern

• Bohren von Dosenlöchern (Dosensenken)

• Aus- und Einbau von Fenstern

• Entfernen von Tapeten und Vorbereitung für das 

Aufbringen neuer Bekleidungen bzw. Beschichtungen

• Demontage geschraubter Beplankungen (Gipskarton) 

von Trockenbauwänden mit asbesthaltigen Spachtelungen

Branchenlösung –

Tätigkeitsspezifische Arbeitsblätter



Referentenentwurf GefStoffV vom 16.03.2022

§ 11a Tätigkeiten mit Asbest

(5)  Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten sicherzustellen,  

dass

• die Tätigkeiten nur von Beschäftigten durchgeführt 

werden, die über die für die jeweilige Aufgabe 

erforderliche Fachkunde verfügen. 

Prävention 

und Unterstützungsangebote

Qualifikation der Beschäftigten



Grundkenntnisse Asbest

Fachkunde =
Berufsausbildung / Berufserfahrung

+

Qualifikation 

bei Tätigkeiten mit Asbest 



Prävention und Unterstützungsangebote

Förderung der Schutzmaßnahmen

Schutzpaket 

für das

Bauen im 

Bestand
wenn

50 % der Mitarbeitenden mit

Zertifikat über Teilnahme

am E-Learning Asbest

dann
Beitragsunabhängige 

Förderung - pro Maßnahme 

50 % der Kosten bis maximal 

5.000 €



Qualifikation 

der Unternehmen

Förderung der 

Schutzmaßnahmen

E-Learning Schutzpakete

Prävention 

und Unterstützungsangebote

Förderung der Schutzmaßnahmen

+
Kombination



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl. Ing. Berit Schuchmann

Berit.Schuchmann@bgbau.de

0049 151 44150060

mailto:Berit.Schuchmann@bgbau.de
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